
  Versicherungsbedingungen 

Zu dieser Versicherung sind Sie als Versicherungsnehmer und versicherte Person unser Vertragspartner. Diese Versicherungsbedingungen
wenden sich an Sie als unseren Vertragspartner. Diese Versicherungsbedingungen gelten für die versicherten Risiken Arbeitsunfähigkeit 
und Tod.

Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bau-
steinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbe-
sondere, welche Leistungen wir bei Arbeitsunfähigkeit und Tod er-
bringen und in welchen Fällen die Leistung eingeschränkt oder 
ausgeschlossen ist. Daneben werden besondere Pflichten und Ob-
liegenheiten beschrieben, die Sie beachten müssen. Weitere 
Pflichten und Obliegenheiten finden Sie auch in Teil B.

Baufinanzierungs-Schutzbrief E10 (DLV)

Seite
1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang ........... 1
2. Ausschluss der Überschussbeteiligung............................. 3
3. Leistungsempfänger und Überweisung der Leistung........ 3
4. Leistungsausschlüsse und Leistungseinschränkungen .... 4
5. Ihre Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten ................. 5
6. Kosten................................................................................ 6
7. Beitragsfreistellung ............................................................ 7
8. Kündigung.......................................................................... 8
9. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten ............................. 8

Teil B - Pflichten für alle 
Bausteine

Hier finden Sie wesentliche Pflichten und Obliegenheiten. Weitere 
Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in Teil A. Die Regelungen 
in Teil B gelten für den gesamten Vertrag, jedoch nicht für einen 
abgeschlossenen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV).

Seite
1. Vorvertragliche Anzeigepflicht ........................................... 10
2. Pflichten im Zusammenhang mit der Beitragszahlung...... 10
3. Weitere Mitwirkungspflichten............................................. 11

Teil C - Allgemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten für den gesamten Vertrag, jedoch 
nicht für einen abgeschlossenen Arbeitslosigkeitsbaustein zum 
Baufinanzierungs-Schutzbrief (ALV).

Seite
1. Beginn des Versicherungsschutzes .................................. 13
2. Versicherungsschein ......................................................... 13
3. Deutsches Recht ............................................................... 13
4. Adressaten für Beschwerden ............................................ 13
5. Zuständiges Gericht .......................................................... 13
6. Verjährung ........................................................................ 14

Erläuterung von 
Fachausdrücken

Am Ende unserer Versicherungsbedingungen finden Sie Definitio-
nen zu den wichtigsten im Text verwendeten Fachausdrücken. Im 
Text haben wir diese Fachausdrücke mit einem "→" markiert. Bei-
spiel: →Versicherungsnehmer.

Seite
Erläuterung von Fachausdrücken .............................................. 15

Deutsche Lebensversicherungs-AG

    



Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bausteinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbesonde-
re, welche Leistungen wir bei Arbeitsunfähigkeit und Tod erbringen und in welchen Fällen die Leistung eingeschränkt oder ausgeschlossen 
ist. Daneben werden besondere Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie beachten müssen. Weitere Pflichten und Obliegenheiten
finden Sie auch in Teil B.

Baufinanzierungs-Schutzbrief E10 (DLV)

Hier finden Sie die Regelungen Ihres Baufinanzierungs-Schutz-
briefs. 

1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungs-
umfang 

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Welche Leistungen erbringen wir bei Arbeitsunfähigkeit

und wann entsteht der Anspruch auf die Leistungen?
1.2 Was ist Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Versiche-

rungsbedingungen?
1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod?
1.4 Welche Besonderheiten gelten, wenn Ihr Baufinanzie-

rungs-Schutzbrief auf Grundlage eines Darlehensan-
trags oder mehrerer Darlehensanträge abgeschlossen 
wurde?

1.5 Wann sind die Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit nach 
Ziffer 1.1 bzw. Tod nach Ziffer 1.3 eingeschränkt?

1.6 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
1.7 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihre Versiche-

rung?

1.1 Welche Leistungen erbringen wir bei Ar-
beitsunfähigkeit und wann entsteht der 
Anspruch auf die Leistungen?

(1) Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit
Werden Sie während der Dauer dieser Versicherung länger als 42 
Tage ununterbrochen arbeitsunfähig, zahlen wir eine monatliche 
Arbeitsunfähigkeitsrente, wenn Sie zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses voll erwerbsfähig nach § 8 Sozialgesetzbuch (SGB) II 
waren und keine Rente der Deutschen Rentenversicherung wegen
voller oder teilweiser Erwerbsminderung bezogen haben. Für den 
Begriff der vollen oder teilweisen Erwerbsminderung gilt die Defini-
tion gemäß § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VI in der Fassung vom 
20.04.2007. 

Die Höhe der vertraglich vereinbarten Arbeitsunfähigkeitsrente ent-
spricht dabei maximal der Höhe Ihrer bei Vertragsschluss verein-
barten monatlichen Darlehensrate des →Darlehens, zu dem Ihre 
Versicherung abgeschlossen wurde. Wenn mehrere →Darlehen 
bestehen, zu denen Ihre Versicherung abgeschlossen wurde, be-
trägt die Höhe der vertraglich vereinbarten Arbeitsunfähigkeitsrente
maximal die Summe Ihrer bei Vertragsschluss vereinbarten monat-
lichen Darlehensraten. Wenn Ihre Versicherung während der Lauf-
zeit erhöht (siehe Ziffer 9.1) oder herabgesetzt (siehe Ziffer 9.3) 
wurde, entspricht die Höhe der vertraglich vereinbarten Arbeitsun-
fähigkeitsrente maximal der monatlichen Darlehensrate bzw. der 
Summe der monatlichen Darlehensraten zum Zeitpunkt der letzten 
Erhöhung oder Herabsetzung.

Die Rente wird monatlich nachschüssig gezahlt. Besteht der An-
spruch auf eine Arbeitsunfähigkeitsrente nur für einen Teil des Ka-
lendermonats, wird anteilig je Tag der Arbeitsunfähigkeit 1/30 der 
monatlichen Arbeitsunfähigkeitsrente gezahlt. Wir überweisen die 
Rente innerhalb von 10 Arbeitstagen nach den vereinbarten Fällig-
keitsterminen, frühestens jedoch innerhalb von 10 Arbeitstagen 
nach Erbringung des Nachweises über das Bestehen oder Fortbe-
stehen der Arbeitsunfähigkeit.

Die Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit erbringen wir, solange Sie 
ununterbrochen arbeitsunfähig sind, wegen derselben medizini-
schen Ursache für höchstens 24 Monate.

Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit wegen derselben medizinischen 
Ursache erbringen wir die Leistungen, solange innerhalb eines 
Zeitraums von 3 Jahren nach erstmaligem Eintritt der Arbeitsunfä-
higkeit aufgrund dieser medizinischen Ursache die Leistungsdauer 
von 24 Monaten noch nicht erreicht ist.

Nach Ablauf des Zeitraums von 3 Jahren erbringen wir die Leistun-
gen bei erneuter Arbeitsunfähigkeit wegen derselben medizini-
schen Ursache, wenn seit der letzten Arbeitsunfähigkeit mindes-
tens 6 Monate ununterbrochen keine Arbeitsunfähigkeit wegen die-
ser medizinischen Ursache vorlag und Sie mindestens 6 Monate 
ununterbrochen erwerbstätig waren oder der Arbeitsvermittlung zur
Verfügung standen. Der 3-Jahreszeitraum, in dem die maximale 
Leistungsdauer aufgrund derselben medizinischen Ursache 24 Mo-
nate beträgt, beginnt in diesem Fall mit Eintritt der erneuten Ar-
beitsunfähigkeit neu zu laufen.

Bei einer erneuten Arbeitsunfähigkeit wegen einer anderen medizi-
nische Ursache beginnt der 3-Jahreszeitraum, in dem die maxima-
le Leistungsdauer aufgrund dieser anderen medizinischen Ursache
wieder 24 Monate beträgt, mit Eintritt der erneuten Arbeitsunfähig-
keit für diese andere medizinische Ursache neu zu laufen.

Werden Sie während der Dauer dieser Versicherung mehrfach ar-
beitsunfähig, leisten wir unabhängig von der medizinischen Ursa-
che der Arbeitsunfähigkeit insgesamt für höchstens 60 Monate.

(2) Anspruch auf Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit
Der Anspruch auf Arbeitsunfähigkeitsrente entsteht nach Ablauf 
von 42 Tagen nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, wenn diese un-
unterbrochen über den 42. Tag hinaus fortbesteht. Diese Karenz-
zeit beginnt bei einer neuen Arbeitsunfähigkeit neu zu laufen. 

Der Anspruch auf Arbeitsunfähigkeitsrente erlischt, wenn die Ar-
beitsunfähigkeit endet, Sie sterben oder die vereinbarte Leistungs-
dauer abläuft. 

(3) Leistungen bei einem abgeschlossenen Arbeitslosig-
keitsbaustein zum Baufinanzierungs-Schutzbrief (ALV)

Wenn Sie einen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV) abgeschlossen haben, erbringen wir immer nur 
eine Leistung aus einem Baustein. Wenn die Voraussetzungen für 
Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit nach Absatz 1 vorliegen, hat die 
Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit immer Vorrang gegenüber der 
Leistung wegen Arbeitslosigkeit.

1.2 Was ist Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser
Versicherungsbedingungen?

Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn Sie
infolge Gesundheitsstörungen, die ärztlich nachzuweisen sind, au-
ßerstande sind, ihre bisherige berufliche Tätigkeit auszuüben, Sie 
diese auch nicht ausüben und auch keiner anderen Erwerbstätig-
keit nachgehen.

1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod?

Wenn Sie vor dem vereinbarten Ende der Versicherungsdauer 
sterben, zahlen wir eine Todesfallleistung in Höhe von 60 Arbeits-
unfähigkeitsrenten.

Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.
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1.4 Welche Besonderheiten gelten, wenn Ihr 
Baufinanzierungs-Schutzbrief auf Grundla-
ge eines Darlehensantrags oder mehrerer 
Darlehensanträge abgeschlossen wurde?

Wenn Ihr Baufinanzierungs-Schutzbrief auf Grundlage eines Darle-
hensantrags oder mehrerer Darlehensanträge abgeschlossen wur-
de, erbringen wir die Leistungen nach den Ziffern 1.1 und 1.3 nur 
dann, wenn das →Darlehen bzw. die Darlehen zustande gekom-
men sind. Wenn sich Änderungen am beantragten →Darlehen 
oder an den beantragten Darlehen (zum Beispiel Darlehensrate, 
Darlehenslaufzeit), zu dem bzw. denen Ihre Versicherung abge-
schlossen wurde, ergeben, müssen Sie uns nach Ziffer 5.1 unver-
züglich nach Abschluss der Antragsprüfung informieren. Kommt 
das →Darlehen oder die Darlehen beispielsweise mit einer kürze-
ren Laufzeit als beantragt zustande, leisten wir nur bis zum Ablauf 
des am längsten laufenden Darlehens. 

Wenn das →Darlehen oder die Darlehen, zu dem bzw. denen Ihre 
Versicherung abgeschlossen wurde, nicht innerhalb von 4 Mona-
ten seit Abschluss Ihrer Versicherung zustande kommt bzw. kom-
men, müssen Sie uns hierüber unverzüglich informieren. In diesem
Fall wird die Versicherung rückabgewickelt. Bereits gezahlte Bei-
träge zahlen wir zurück.

1.5 Wann sind die Leistungen bei Arbeitsunfä-
higkeit nach Ziffer 1.1 bzw. Tod nach Ziffer
1.3 eingeschränkt?

(1) Eingeschränkte Leistungspflicht
Wenn Sie innerhalb von 6 Monaten
• seit Versicherungsbeginn oder
• seit Wiederherstellung einer mehr als 6 Monate beitragsfreien 

Versicherung 
arbeitsunfähig werden oder sterben, erbringen wir die Leistungen 
nach den Ziffern 1.1 und 1.3 nur bei Arbeitsunfähigkeit oder Tod in-
folge eines Unfalls nach Absatz 2, der sich innerhalb dieser Fristen
ereignet hat.

Nach einer Erhöhung der Arbeitsunfähigkeitsrente (siehe Ziffer 9.1)
beginnt die 6-Monats-Frist für den erhöhten Teil der Arbeitsunfä-
higkeitsrente und der Leistung bei Tod neu zu laufen.

Tritt die Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer anderen Ursache ein, 
entsteht der Leistungsanspruch auch dann nicht, wenn die Arbeits-
unfähigkeit über die ersten 6 Monate hinaus fortbesteht.

(2) Unfalldefinition
Ein Unfall liegt vor, wenn Sie durch ein plötzlich von außen auf Ih-
ren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Ge-
sundheitsschädigung erleiden. 

Unfälle in diesem Sinne sind nicht:

a) Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch so-
weit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, 
epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die Ihren ganzen 
Körper ergreifen.

Wir leisten jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein 
Unfallereignis nach Satz 1 verursacht wurden, das sich innerhalb 
der in Absatz 1 genannten Frist ereignet hat.

b) Unfälle, die Ihnen dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine 
Straftat ausführen oder versuchen.

c) Unfälle durch innere Unruhen, wenn Sie aufseiten der Unruhe-
stifter teilgenommen haben.

d) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse 
verursacht sind.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn der Unfall während ei-
nes Aufenthalts von Ihnen außerhalb Deutschlands in unmittelba-

rem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen verursacht ist, an denen Sie nicht selbst aktiv beteiligt waren.

e) Unfälle, die Ihnen
• als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit die-

ser nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie 
als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;

• bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden berufli-
chen Tätigkeit;

• bei der Benutzung von Raumfahrzeugen
zustoßen.

f) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verur-
sacht sind.

g) Unfälle, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 
stehen mit
• vorsätzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-

schen Waffen (ABC-Waffen) oder 
• vorsätzlich eingesetzten oder vorsätzlich freigesetzten atoma-

ren, biologischen oder chemischen Stoffen,
wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das 
Leben vieler Personen zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflicht nach f) und g) entfällt, 
wenn es sich um ein räumlich und zeitlich begrenztes Ereignis 
handelt, bei dem nicht mehr als 1.000 Menschen unmittelbar ster-
ben oder voraussichtlich mittelbar innerhalb von 5 Jahren nach 
dem Ereignis sterben oder dauerhaft schwere gesundheitliche Be-
einträchtigungen erleiden werden. Die Voraussetzungen einer un-
eingeschränkten Leistungspflicht werden wir innerhalb von 6 Mo-
naten seit dem Ereignis von einem unabhängigen Gutachter prüfen
und gegebenenfalls bestätigen lassen. Die Ansprüche auf die un-
eingeschränkte Versicherungsleistung werden frühestens nach Ab-
lauf dieser Frist fällig.

h) Gesundheitsschädigungen durch Strahlen.

Wir leisten jedoch, wenn es sich um Folgen eines Unfallereignis-
ses nach Satz 1 handelt, das sich innerhalb der in Absatz 1 ge-
nannten Frist ereignet hat.

i) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe 
oder Handlungen zu anderen Zwecken, die Sie an ihrem Körper 
vornehmen oder vornehmen lassen.

Wir leisten jedoch, wenn die Eingriffe oder Heilmaßnahmen, auch 
strahlendiagnostische und -therapeutische, durch ein Unfallereig-
nis nach Satz 1 veranlasst waren, das sich innerhalb der in Absatz 
1 genannten Frist ereignet hat.

j) Infektionen.

Wir leisten jedoch, wenn die Krankheitserreger durch ein Unfall-
ereignis nach Satz 1 in den Körper gelangt sind, das sich innerhalb
der in Absatz 1 genannten Frist ereignet hat.

Nicht als Unfallverletzungen gelten dabei Haut- oder Schleimhaut-
verletzungen, die als solche geringfügig sind und durch die Krank-
heitserreger sofort oder später in den Körper gelangen und Infek-
tionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind. Für Tollwut und
Wundstarrkrampf entfällt diese Einschränkung. 

k) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch 
den Schlund.

Wir leisten jedoch, wenn es sich um Folgen eines Unfallereignis-
ses nach Satz 1 handelt, das sich innerhalb der in Absatz 1 ge-
nannten Frist ereignet hat.

l) Unfälle aufgrund krankhafter Störungen infolge psychischer Re-
aktionen, gleichgültig, wodurch diese verursacht sind.

m) Selbsttötung, und zwar auch dann, wenn Sie die Tat in einem 
die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter
Störung der Geistestätigkeit begangen haben.
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Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn jener Zustand durch ein 
Unfallereignis im Sinne dieses Absatzes hervorgerufen wurde.

1.6 In welchen Ländern besteht Versiche-
rungsschutz?

Der Versicherungsschutz aus Ihrer Versicherung besteht weltweit.

1.7 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für 
Ihre Versicherung?

(1) Rechnungsgrundlagen bei Vertragsschluss
Bei Abschluss Ihres Vertrags verwenden wir für die Berechnung 
der garantierten Leistungen des Baufinanzierungs-Schutzbriefs die
Rechnungsgrundlagen nach den Absätzen a) und b).

a) Rechnungsgrundlagen für die garantierten Leistungen 
bei Arbeitsunfähigkeit:

• unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2021 BU TA U" 
(→Tafeln), 

• unsere unternehmenseigenen Arbeitsunfähigkeitstafeln "AZ 
2019 BU I U" und "AZ 2021 AUDL6M I U" für die Arbeitsunfähig-
keitswahrscheinlichkeiten (→Tafeln),

• unsere unternehmenseigenen Arbeitsunfähigkeitstafeln "AZ 
2021 BU TI U" und "AZ 2021 BU RI U" für die Sterbewahr-
scheinlichkeiten der Arbeitsunfähigen und die Reaktivierungs-
wahrscheinlichkeiten (→Tafeln), 

• den →Rechnungszins 0,25 Prozent und
• die →Kosten des Baufinanzierungs-Schutzbriefs (siehe dazu 

Ziffer 6.1).

b) Rechnungsgrundlagen für die garantierten Leistungen 
bei Tod:

• unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2021 T OG U" 
(→Tafeln),

• den →Rechnungszins 0,25 Prozent und
• die →Kosten des Baufinanzierungs-Schutzbriefs (siehe dazu 

Ziffer 6.1).

(2) Rechnungsgrundlagen bei Leistungserhöhungen und 
in anderen Fällen

Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel bei Erhöhung der Arbeits-
unfähigkeitsrente) berechnen wir die hinzukommenden Leistungen 
grundsätzlich mit den Rechnungsgrundlagen (insbesondere 
→Rechnungszins, →Tafeln und →Kosten des Baufinanzierungs-
Schutzbriefs), die wir bei Vertragsschluss zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erhöhungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen 
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) für die Berechnung der →De-
ckungsrückstellung von neu abzuschließenden vergleichbaren 
Versicherungen andere Rechnungsgrundlagen gelten, können wir 
für die Leistungserhöhungen auch diese verwenden. Wenn sich 
nach einer Leistungserhöhung die für die Berechnung der →De-
ckungsrückstellung geltenden Rechnungsgrundlagen erneut än-
dern, können wir für weitere Leistungserhöhungen die geänderten 
Rechnungsgrundlagen verwenden oder die bei der letzten Leis-
tungserhöhung zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibe-
halten. 

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ver-
tragsschluss oder bei der letzten Leistungserhöhung, werden wir 
Sie hierüber informieren.

Bei Leistungserhöhungen legen wir bei der Berechnung der hinzu-
kommenden Leistungen höchstens die Prozentsätze der →Kosten
des Baufinanzierungs-Schutzbriefs zugrunde, die wir bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegt haben.

Außer bei Leistungserhöhungen gilt diese Regelung entsprechend,
wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser Versicherungsbedingun-
gen ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2. Ausschluss der Überschussbeteiligung

Eine Überschussbeteiligung, das heißt eine Beteiligung am Über-
schuss und eine Beteiligung an den Bewertungsreserven, ist aus-
geschlossen.

3. Leistungsempfänger und Überweisung der
Leistung

Inhalt dieses Abschnitts:
3.1 An wen zahlen wir die Versicherungsleistungen und 

wie können Sie hierzu Bestimmungen treffen?
3.2 Was gilt bei Überweisung der Leistungen?

3.1 An wen zahlen wir die Versicherungsleis-
tungen und wie können Sie hierzu Bestim-
mungen treffen?

(1) Leistungsempfänger und widerrufliches Bezugsrecht
Die Leistungen aus dem Vertrag erbringen wir an Sie als unseren 
→Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, wenn Sie uns keine 
andere Person benannt haben, der die Ansprüche aus dem Ver-
trag bei deren Fälligkeit zustehen sollen (Bezugsberechtigter). Bis 
zur jeweiligen Fälligkeit können Sie das Bezugsrecht jederzeit än-
dern oder widerrufen (widerrufliches Bezugsrecht), gegebenenfalls 
bedarf es hierzu zusätzlich einer Zustimmung Dritter. Nach Ihrem 
Tod kann das Bezugsrecht nicht mehr geändert oder widerrufen 
werden.

(2) Unwiderrufliches Bezugsrecht
Sie können ausdrücklich bestimmen, dass dem Bezugsberechtig-
ten die Ansprüche aus dem Vertrag sofort und unwiderruflich zu-
stehen sollen. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, kann die-
ses Bezugsrecht nur noch aufgehoben werden, wenn der Bezugs-
berechtigte zustimmt, gegebenenfalls bedarf es hierzu zusätzlich 
einer Zustimmung Dritter.

(3) Bezugsberechtigter (Begünstigter Personenkreis)
Als widerruflich Bezugsberechtigten nach Absatz 1 und als unwi-
derruflich Bezugsberechtigten nach Absatz 2 können Sie aus-
schließlich sich, einen nahen Angehörigen von Ihnen gemäß § 7 
Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemäß § 15 Abgabenordnung 
(AO) (zum Beispiel Ehegatte, eingetragener Lebenspartner, Le-
bensgefährte, Verwandte in gerader Linie, Geschwister) oder den 
Darlehensgeber des oder der →Darlehen, zu dem bzw. denen Ihre
Versicherung abgeschlossen wurde, benennen.

Die Beschränkung auf diesen Personenkreis gilt nicht, wenn die 
Versicherung zur Sicherung einer Verbindlichkeit von Ihnen oder 
eines nahen Angehörigen von Ihnen gemäß § 7 Pflegezeitgesetz 
(PflegeZG) oder gemäß § 15 Abgabenordnung (AO) nach Absatz 4
abgetreten oder verpfändet wird. In diesem Fall kann der Siche-
rungsnehmer sich als Bezugsberechtigten benennen.

(4) Abtretung und Verpfändung von Ansprüchen
Sie können Ihre Ansprüche aus dem Vertrag auch abtreten oder 
verpfänden, soweit derartige Verfügungen überhaupt rechtlich 
möglich sind, gegebenenfalls bedarf es hierzu zusätzlich einer Zu-
stimmung Dritter.

(5) Textform 
Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (siehe Ab-
sätze 1 und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfändung von An-
sprüchen aus Ihrem Vertrag (siehe Absatz 4) sind uns gegenüber 
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte
in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) angezeigt hat. Der 
bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie. Es können aber auch 
andere Personen sein, wenn Sie vorher bindende Verfügungen 
vorgenommen haben. 
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3.2 Was gilt bei Überweisung der Leistungen?

Wir überweisen unsere Leistungen dem Empfangsberechtigten auf
seine Kosten. Bei Überweisungen in Staaten außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums trägt der Empfangsberechtigte die da-
mit verbundene Gefahr.

4. Leistungsausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen

Inhalt dieses Abschnitts:
4.1 In welchen Fällen ist die Leistung ausgeschlossen?
4.2 Was gilt bei Selbsttötung?

4.1 In welchen Fällen ist die Leistung ausge-
schlossen?

(1) Ausschluss unserer Leistung bei Arbeitsunfähigkeit

a) Grundsatz
Wir leisten grundsätzlich unabhängig davon, auf welcher Ursache 
der Versicherungsfall beruht.

b) Ausschluss der Leistungspflicht
Eine Leistungspflicht besteht nicht für eine bereits seit Vertrags-
schluss bestehende Arbeitsunfähigkeit.

Wir erbringen keine Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit, wenn 
die Arbeitsunfähigkeit verursacht worden ist

aa) durch innere Unruhen, wenn Sie auf Seiten der Unruhestifter 
teilgenommen haben;

bb) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse. 

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn Ihre Arbeitsunfähigkeit 
während eines Aufenthalts außerhalb Deutschlands in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen verursacht wurde, an denen Sie nicht selbst aktiv beteiligt wa-
ren;

cc) durch Ihre vorsätzliche Ausführung oder Ihren strafbaren Ver-
such eines Verbrechens oder Vergehens.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Arbeitsunfähigkeit 
ausschließlich durch eine von Ihnen fahrlässig, grob fahrlässig 
oder vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkeit (zum Beispiel im 
Straßenverkehr) oder durch ein fahrlässig oder grob fahrlässig be-
gangenes Vergehen (zum Beispiel im Straßenverkehr) verursacht 
wurde;

dd) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder eines 
mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, absichtliche Selbst-
verletzung oder versuchte Selbsttötung. 

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn uns nachgewiesen wird, 
dass die Handlung 
• in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 

krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder 
• unter dem Druck schwerer körperlicher Leiden 
begangen worden ist;

ee) durch eine von Ihnen als →Versicherungsnehmer ausgeübte 
widerrechtliche Handlung mit dem Vorsatz, Ihre Arbeitsunfähigkeit 
herbeizuführen;

ff) durch Strahlen als Folge von Kernenergie, die das Leben oder 
die Gesundheit zahlreicher Menschen derart gefährden, dass eine 
Katastrophenschutzbehörde oder vergleichbare Einrichtung tätig 
wurde, um die Gefahr abzuwehren;

gg) in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
• vorsätzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-

schen Waffen (ABC-Waffen) oder

• vorsätzlich eingesetzten oder vorsätzlich freigesetzten radioakti-
ven, biologischen oder chemischen Stoffen,

wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet gewesen 
sind, das Leben vieler Personen zu gefährden.

Wir leisten jedoch in den Fällen f) und g) uneingeschränkt, wenn 
es sich um ein räumlich und zeitlich begrenztes Ereignis handelt, 
bei dem nicht mehr als 1.000 Menschen unmittelbar sterben oder 
voraussichtlich mittelbar innerhalb von 5 Jahren nach dem Ereignis
sterben oder dauerhaft schwere gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen erleiden werden. Die Voraussetzungen einer uneingeschränk-
ten Leistungspflicht werden wir innerhalb von 6 Monaten seit dem 
Ereignis von einem unabhängigen Gutachter prüfen und gegebe-
nenfalls bestätigen lassen. Ansprüche auf die uneingeschränkte 
Versicherungsleistung werden frühestens nach Ablauf dieser Frist 
fällig.

hh) durch eine Sucht (zum Beispiel Alkohol-, Drogen- oder Medika-
mentenmissbrauch) oder deren Folgen;

ii) durch eine auf Alkohol-, Drogengenuss oder Medikamentenein-
nahme zurückzuführende Bewusstseinsstörung;

jj) durch eine Operation und/oder deren Folgen, die bereits vor 
dem Zeitpunkt des Vertragsschluss geplant oder ärztlich angeraten
war.

Arbeitsunfähigkeit während eines Kuraufenthalts ist nur dann versi-
chert, wenn die Kur der medizinischen Rehabilitation dient und 
nicht auf Ursachen zurückzuführen ist, die gemäß dieses Absatzes
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

(2) Ausschluss unserer Leistung bei Tod

a) Grundsatz
Wir leisten grundsätzlich unabhängig davon, auf welcher Ursache 
der Versicherungsfall beruht.

b) Ausschluss der Leistungspflicht
Unsere Leistungspflicht entfällt in folgenden Fällen:

aa) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn Sie während eines Auf-
enthalts außerhalb Deutschlands in unmittelbarem oder mittelba-
rem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen sterben, an de-
nen Sie nicht aktiv beteiligt waren.

bb) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit
• vorsätzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-

schen Waffen (ABC-Waffen) oder 
• vorsätzlich eingesetzten oder vorsätzlich freigesetzten radioakti-

ven, biologischen oder chemischen Stoffen,
wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das 
Leben vieler Personen zu gefährden.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um ein räumlich 
und zeitlich begrenztes Ereignis handelt, bei dem nicht mehr als 
1.000 Menschen unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar 
innerhalb von 5 Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft 
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden werden. Die 
Voraussetzungen einer uneingeschränkten Leistungspflicht werden
wir innerhalb von 6 Monaten seit dem Ereignis von einem unab-
hängigen Gutachter prüfen und gegebenenfalls bestätigen lassen. 
Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungsleistung wer-
den frühestens nach Ablauf dieser Frist fällig.

4.2 Was gilt bei Selbsttötung?

(1) Grundsatz
Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir uneingeschränkt, wenn 
seit Abschluss Ihres Vertrags 3 Jahre vergangen sind.

Teil A - Baufinanzierungs-Schutzbrief E10 (DLV)  

EDLVA0010Z0 (004) 12/2024  Seite 4 von 15



Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der 3-Jahres-Frist besteht
Versicherungsschutz nur dann, wenn uns nachgewiesen wird, 
dass die Tat 
• in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 

krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder 
• unter dem Druck schwerer körperlicher Leiden begangen wor-

den ist.

(2) Änderung oder Wiederherstellung Ihrer Versicherung
Absatz 1 gilt auch bei einer Änderung der Versicherung, die unsere
Leistungspflicht erweitert, oder bei einer Wiederherstellung der 
Versicherung.

Wenn die Versicherung geändert oder wiederhergestellt wird, be-
ginnt die 3-Jahres-Frist bezüglich des geänderten oder wiederher-
gestellten Teils neu zu laufen.

5. Ihre Mitwirkungspflichten und Obliegen-
heiten 

Inhalt dieses Abschnitts:
5.1 Welche Auskunfts- und Mitwirkungspflichten sind zu 

beachten, wenn Ihr Baufinanzierungs-Schutzbrief auf 
Grundlage eines Darlehensantrags oder mehrerer Dar-
lehensanträge abgeschlossen wurde?

5.2 Welche Auskunfts- und Mitwirkungspflichten sind zu 
beachten, wenn Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit 
verlangt werden?

5.3 Welche Obliegenheiten zur Schadensminderung sind 
bei Arbeitsunfähigkeit zu beachten?

5.4 Welche Obliegenheiten sind bei einer Nachprüfung der 
Arbeitsunfähigkeit zu beachten?

5.5 Welche Rechtsfolgen haben Obliegenheitsverletzun-
gen?

5.6 Welche Unterlagen sind bei Ihrem Tod einzureichen?
5.7 Welche weiteren Unterlagen können wir verlangen?

5.1 Welche Auskunfts- und Mitwirkungspflich-
ten sind zu beachten, wenn Ihr Baufinan-
zierungs-Schutzbrief auf Grundlage eines 
Darlehensantrags oder mehrerer Darle-
hensanträge abgeschlossen wurde?

Wenn Ihr Baufinanzierungs-Schutzbrief
• auf Grundlage eines Darlehensantrags oder mehrerer Darle-

hensanträge abgeschlossen wurde und
• der Darlehensvertrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht zustande 

kam bzw. die Darlehensverträge zu diesem Zeitpunkt noch nicht
zustande kamen,

müssen Sie uns unverzüglich nach Abschluss der Antragsprüfung 
informieren, wenn sich Änderungen am beantragten →Darlehen 
oder an den beantragten Darlehen (zum Beispiel Darlehensrate, 
Darlehenslaufzeit), zu dem bzw. denen Ihre Versicherung abge-
schlossen wurde, ergeben. In diesem Fall wird die Versicherung 
entsprechend angepasst.

Wenn das →Darlehen oder die Darlehen, zu dem bzw. denen Ihre 
Versicherung abgeschlossen wurde, nicht innerhalb von 4 Mona-
ten seit Abschluss Ihrer Versicherung zustande kommt bzw. kom-
men, müssen Sie uns hierüber unverzüglich informieren. In diesem
Fall wird die Versicherung rückabgewickelt. Bereits gezahlte Bei-
träge zahlen wir zurück.

5.2 Welche Auskunfts- und Mitwirkungspflich-
ten sind zu beachten, wenn Leistungen 
wegen Arbeitsunfähigkeit verlangt wer-
den?

(1) Einreichung von Unterlagen
Wenn Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit verlangt werden, müs-
sen uns unverzüglich auf Kosten des Anspruchstellers folgende 

Auskünfte gegeben und Unterlagen eingereicht werden, die zur 
Feststellung unserer Leistungspflicht erforderlich sind:
• der Versicherungsschein,
• eine Darstellung der Ursache der Arbeitsunfähigkeit,
• ein ausführlicher Bericht des behandelnden Arztes zum Nach-

weis der Arbeitsunfähigkeit,
• gegebenenfalls ein Bericht des behandelnden Arztes zum Nach-

weis des Fortbestehens der Arbeitsunfähigkeit und
• einen Nachweis über das →Darlehen oder die Darlehen, zu 

dem bzw. denen Ihre Versicherung abgeschlossen wurde.

Die Veränderung des Zustandes der Arbeitsunfähigkeit oder die 
Aufnahme jeglicher Erwerbstätigkeit muss uns unverzüglich mitge-
teilt werden. 

(2) Mitwirkung bei der Datenerhebung bei anderen Stellen
Wir sind berechtigt, auf unsere Kosten im Rahmen des zur Fest-
stellung unserer Leistungspflicht erforderlichen Umfangs mit Ihrer 
Einwilligung personenbezogene Daten bei den folgenden Stellen 
und Personen zu erheben:
• Ärzte,
• Krankenhäuser,
• sonstige Krankenanstalten,
• Pflegeheime,
• Pflegepersonen,
• Sachverständige,
• andere Personenversicherer,
• gesetzliche Krankenkassen,
• Berufsgenossenschaften und
• Behörden.

Sie können eine solche Datenerhebung verweigern oder eine be-
reits erteilte Einwilligung widerrufen. Versicherungsleistungen wer-
den jedoch nicht fällig, wenn wir aufgrund Ihres Verhaltens nicht 
feststellen können, ob und in welchem Umfang wir leistungspflich-
tig sind.

(3) Mitwirkung bei weiteren Untersuchungen und weiteren 
Nachweisen

Wir können verlangen, dass Sie von Ärzten und Sachverständigen 
unserer Wahl und auf unsere Kosten untersucht werden. Dabei 
handelt es sich um von uns unabhängige Ärzte und Sachverständi-
ge, die nicht bei einer Allianz-Gesellschaft angestellt sind.

Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, können wir verlangen, dass 
die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden. In die-
sem Fall übernehmen wir 
• die Untersuchungskosten sowie
• die allgemein üblichen Reise- und Aufenthaltskosten. Von den 

Reisekosten übernehmen wir höchstens die Kosten für die 
Bahnfahrt 2. Klasse und - soweit erforderlich - für Flüge in der 
Economyklasse.

Auf Untersuchungen in Deutschland verzichten wir, wenn diese 
Untersuchungen vor Ort nach den von uns in Deutschland ange-
wendeten Grundsätzen erfolgen.

(4) Folgen einer Pflichtverletzung
Unsere Leistungen werden fällig, wenn wir die zur Feststellung des
Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistung notwendi-
gen Erhebungen abgeschlossen haben. Wenn Sie eine der in die-
sem Abschnitt genannten Pflichten nicht erfüllen, kann dies zur 
Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem
Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine Pflichtverletzung kann so-
mit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

5.3 Welche Obliegenheiten zur Schadensmin-
derung sind bei Arbeitsunfähigkeit zu be-
achten?

Wenn eine wesentliche Besserung der gesundheitlichen Beein-
trächtigung zu erwarten ist, sind Sie verpflichtet
• geeignete Hilfsmittel zu verwenden (zum Beispiel Brille, Prothe-

se)
• sich zumutbaren Heilbehandlungen zu unterziehen. Zumutbar 

sind Heilbehandlungen, die gefahrlos und nicht mit besonderen 
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Schmerzen verbunden sind. Nicht zumutbar sind Heilbehandlun-
gen, die eine Operation vorsehen.

5.4 Welche Obliegenheiten sind bei einer 
Nachprüfung der Arbeitsunfähigkeit zu be-
achten?

(1) Nachprüfung unserer Leistungspflicht
Wenn wir festgestellt haben, dass wir leistungspflichtig sind, sind 
wir berechtigt zu prüfen, ob
• Sie weiterhin arbeitsunfähig sind; 
• Sie einer anderen Erwerbstätigkeit im Sinne von Ziffer 1.2 nach-

gehen.

(2) Auskunfts- und Mitwirkungsobliegenheiten
Sie müssen uns unverzüglich informieren, wenn
• sich der Zustand der Arbeitsunfähigkeit verändert, 
• die berufliche Tätigkeit wiederaufgenommen wird oder sich än-

dert.

Um die aktuelle Situation nachprüfen zu können, 
• müssen uns jederzeit sachdienliche Auskünfte erteilt werden;
• können wir einmal jährlich verlangen, dass Sie sich von einem 

durch uns beauftragten Arzt umfassend untersuchen lassen.

Hierbei eventuell entstehende Kosten müssen wir tragen.

Darüber hinaus gelten die in Ziffer 5.2 Absätze 2 und 3 genannten 
Mitwirkungspflichten.

(3) Wegfall unserer Leistungspflicht
Wir sind nicht leistungspflichtig, wenn wir feststellen, dass die in 
Ziffer 1 genannten Voraussetzungen der Leistungspflicht entfallen 
sind und wir dies gegenüber Ihnen in Textform (zum Beispiel Brief, 
Fax, E-Mail) erklären.

In diesem Fall können wir unsere Leistungen unmittelbar, nachdem
Ihnen unsere Erklärung zugegangen ist, einstellen.

5.5 Welche Rechtsfolgen haben Obliegen-
heitsverletzungen?

(1) Nachteilige Auswirkungen auf unsere Leistungspflicht
Wenn Sie oder die Person, die den Anspruch auf Leistungen er-
hebt, eine der Obliegenheiten nach Ziffer 5.3 und Ziffer 5.4 verletzt 
haben, kann dies dazu führen, dass wir nicht oder nur teilweise 
leistungspflichtig sind. Hierauf können wir uns jedoch nur berufen, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Bei-
spiel Brief, Fax, E-Mail) auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 
Im Einzelnen gilt:
• Wenn diese Obliegenheiten vorsätzlich verletzt werden, sind wir 

nicht leistungspflichtig.
• Wenn diese Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt werden, sind

wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen. Die Kürzung richtet 
sich nach der Schwere des Verschuldens. Wenn Sie nachwei-
sen, dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, kürzen wir die 
Leistungen nicht. 

Auch im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sind wir zur 
Leistung verpflichtet, wenn Sie uns nachweisen, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit
• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-

falls
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-

pflicht
ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn die Obliegenheit arglistig ver-
letzt worden ist. 

(2) Spätere Erfüllung der Obliegenheit
Wenn die Obliegenheit später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des 
laufenden Monats, in dem die Obliegenheit erfüllt wird, nach Maß-
gabe dieser Regelungen leistungspflichtig. 

5.6 Welche Unterlagen sind bei Ihrem Tod ein-
zureichen?

(1) Einreichung von Unterlagen
Wenn Sie sterben, sind wir hierüber unverzüglich zu informieren. 

Folgende Unterlagen sind uns immer einzureichen:
• der Versicherungsschein,
• ein amtliches Zeugnis über Ihren Tod mit Angaben zum Alter 

und Geburtsort (Sterbeurkunde),
• ein Nachweis über die Todesursache und
• ein Nachweis über das →Darlehen oder die Darlehen, zu dem 

bzw. denen Ihre Versicherung abgeschlossen wurde.

Wenn Sie innerhalb der Fristen nach Ziffer 1.5 Absatz 1 sterben, 
sind uns zusätzlich die erforderlichen Nachweise zum Unfallher-
gang und zu den Unfallfolgen zu erbringen.

(2) Weitere Nachweise
Wir können weitere Nachweise verlangen und Nachforschungen 
anstellen, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die hiermit ver-
bundenen Kosten muss die Person tragen, die die Versicherungs-
leistung beansprucht.

(3) Folgen einer Pflichtverletzung
Wenn Sie die in dieser Ziffer genannten Unterlagen oder Nachwei-
se nicht einreichen, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht fest-
stellen können, ob wir leistungspflichtig sind. Eine Pflichtverletzung
kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

5.7 Welche weiteren Unterlagen können wir 
verlangen?

Wenn Leistungen aus dem Vertrag beansprucht werden, können 
wir zusätzlich die Vorlage von Unterlagen mit den nach Teil B Ziffer
3 zu erteilenden Informationen und Daten verlangen.

6. Kosten

Für die Kosten Ihres Baufinanzierungs-Schutzbriefs gelten die fol-
genden Regelungen. Falls für einzelne Bausteine Besonderheiten 
gelten, finden Sie diese in den Regelungen des jeweiligen Bau-
steins. 

Inhalt dieses Abschnitts:
6.1 Welche Kosten sind in Ihren Beitrag einkalkuliert?
6.2 Welche Kosten können wir Ihnen gesondert in Rech-

nung stellen?

6.1 Welche Kosten sind in Ihren Beitrag ein-
kalkuliert?

(1) Abschluss- und Vertriebskosten
Mit Ihrem Baufinanzierungs-Schutzbrief sind Abschluss- und Ver-
triebskosten (→Kosten) verbunden. Diese sind von Ihnen zu tra-
gen. Wir haben die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) in 
Ihren Beitrag einkalkuliert, sie müssen daher nicht gesondert ge-
zahlt werden. 

Die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) verwenden wir 
zum Beispiel zur Finanzierung der Kosten für die Vergütung des 
Versicherungsvermittlers, der Antragsprüfung und der Erstellung 
der Vertragsunterlagen.

a) Kosten bei den bei Vertragsschluss vereinbarten Bei-
trägen

Wir belasten Ihren Baufinanzierungs-Schutzbrief mit Abschluss- 
und Vertriebskosten (→Kosten) in Höhe eines Prozentsatzes der 
Summe der bei Vertragsschluss vereinbarten Beiträge. 

Die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) verteilen wir
• in gleichmäßigen Jahresbeträgen,
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• über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren,
• jedoch nicht länger als bis zum Ende der vereinbarten Beitrags-

zahlungsdauer.

b) Kosten bei Erhöhungen der Summe der vereinbarten 
Beiträge

Bei Erhöhungen der Summe der vereinbarten Beiträge, zum Bei-
spiel bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeitsrente (siehe Ziffer 9.1), 
belasten wir die Differenz zwischen alter und neuer Beitragssum-
me mit Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten). Wir verteilen 
die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) in Höhe eines Pro-
zentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer Beitragssumme 
ab dem Erhöhungstermin wie in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

(2) Übrige Kosten
Mit Ihrem Baufinanzierungs-Schutzbrief sind weitere, sogenannte 
übrige Kosten (→Kosten) verbunden. Auch diese sind von Ihnen 
zu tragen. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere Verwal-
tungskosten (→Kosten). Das sind die →Kosten für die laufende 
Verwaltung Ihres Baufinanzierungs-Schutzbriefs. Sämtliche übrige 
Kosten (→Kosten) sind in den Beitrag einkalkuliert und müssen 
daher nicht gesondert gezahlt werden. 

Wir belasten Ihren Baufinanzierungs-Schutzbrief mit übrigen Kos-
ten (→Kosten) in Form
• eines jährlich anfallenden Betrags in Euro und 
• eines Prozentsatzes der vereinbarten Beiträge.

Wenn sich die Leistungen während der Vertragsdauer durch die 
Zahlung von Beiträgen erhöhen, zum Beispiel bei Erhöhung der 
Arbeitsunfähigkeitsrente (siehe Ziffer 9.1), gilt der vorherige Satz 
für die zusätzlichen Beiträge sowie die sich daraus ergebenden er-
höhten Leistungen entsprechend.

(3) Höhe der Kosten
Informationen zur Höhe der Abschluss- und Vertriebskosten und 
der übrigen Kosten (→Kosten) können Sie Ihrem Dokument "Ver-
sicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Kosten fallen an?" 
entnehmen.

6.2 Welche Kosten können wir Ihnen geson-
dert in Rechnung stellen?

Sofern uns im Falle eines Lastschriftrückläufers aus einem von Ih-
nen veranlassten Grund →Kosten von Ihrer Bank in Rechnung ge-
stellt werden, stellen wir Ihnen diese Kosten gesondert in Rech-
nung. 

7. Beitragsfreistellung

Inhalt dieses Abschnitts:
7.1 Wie kann Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt wer-

den?
7.2 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung der Versiche-

rungsschutz wiederhergestellt werden, der zuvor be-
standen hat?

7.1 Wie kann Ihre Versicherung beitragsfrei 
gestellt werden?

(1) Voraussetzungen 
Sie können in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) verlan-
gen, dass Ihre Versicherung weitergeführt wird, ohne dass Beiträ-
ge gezahlt werden (Beitragsfreistellung). Die Beitragsfreistellung ist
zum Ende einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer 
2.1) möglich.

(2) Mindestversicherungsleistung
Wenn die beitragsfreie Arbeitsunfähigkeitsrente nach den Absät-
zen 3 und 4 zum Zeitpunkt der beabsichtigten Beitragsfreistellung 
monatlich mindestens 25 EUR beträgt, wird die garantierte Arbeits-
unfähigkeitsrente nach Absatz 3 herabgesetzt. Wenn diese Min-

destversicherungsleistung nicht erreicht wird, erlischt die Versiche-
rung. 

(3) Auswirkungen
Wenn Sie eine Beitragsfreistellung verlangen, setzen wir die ga-
rantierten Versicherungsleistungen nach anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik herab. Das gilt auch dann, wenn Sie 
zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung Leistungen wegen Arbeits-
unfähigkeit erhalten. Dabei legen wir das →Deckungskapital zu-
grunde, das zum Beitragsfreistellungstermin nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen 
der Beitragskalkulation berechnet wird, wobei wir von der Verrech-
nung negativer Deckungskapitalien absehen. Das →Deckungska-
pital hat mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßiger Vertei-
lung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Höchstzillmer-
sätze angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) auf 
die ersten 5 Versicherungsjahre, höchstens jedoch auf die Bei-
tragszahlungsdauer, ergibt. 

Die beitragsfreie Leistung berechnen wir zum Ende der Versiche-
rungsperiode, für die Sie letztmalig den vollständigen Beitrag ge-
zahlt haben.

Auch nach der Beitragsfreistellung gilt Ziffer 6. Auf ursprünglich 
vereinbarte Beiträge, die wegen der Beitragsfreistellung nicht zu 
zahlen sind, erheben wir jedoch ab dem Zeitpunkt der Beitragsfrei-
stellung keine →Kosten in Prozent des Beitrags nach Ziffer 6.1 
Absätze 1 a) und 2.

Wenn Sie einen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV) abgeschlossen haben, wird der Arbeitslosig-
keitsbaustein zum Baufinanzierungs-Schutzbrief (ALV) ruhend ge-
stellt.

(4) Vereinbarung eines Abzugs 
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass wir von dem nach Absatz 3 
ermittelten Betrag einen Abzug vornehmen.

Die Höhe und die Gründe für diesen Abzug sind in Ihrem Doku-
ment "Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Garan-
tieleistungen ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum Ende 
der Versicherungsdauer?" festgelegt. 

Der Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Die Angemes-
senheit müssen wir im Streitfall darlegen und beweisen. Wenn Sie 
uns aber nachweisen, dass der Abzug in Ihrem Fall überhaupt 
nicht oder nur in geringerer Höhe angemessen ist, entfällt der Ab-
zug oder wir setzen ihn - im letzteren Fall - entsprechend herab. 

Nähere Informationen zur Höhe der Garantieleistungen bei Bei-
tragsfreistellung während der Vertragsdauer können Sie Ihrem Do-
kument "Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Ga-
rantieleistungen ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum En-
de der Versicherungsdauer?" entnehmen.

7.2 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung 
der Versicherungsschutz wiederherge-
stellt werden, der zuvor bestanden hat?

(1) Allgemeine Frist für die Wiederherstellung des Versi-
cherungsschutzes ohne Risikoprüfung

Innerhalb von 3 Jahren nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versi-
cherung können Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen 
bis zur Höhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistel-
lung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprüfung durch-
führen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Beitragszahlung 
nach Absatz 3 wieder aufnehmen. Bei einer Wiederaufnahme der 
Beitragszahlung nach einer Beitragsfreistellung von mehr als 6 Mo-
naten beginnt die in Ziffer 1.5 genannte Frist neu zu laufen. Nach 
Ablauf von 3 Jahren nach der Beitragsfreistellung ist eine Wieder-
aufnahme der Beitragszahlung nicht mehr möglich.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und Wiederherstellung 
des Versicherungsschutzes sind jedoch ausgeschlossen, wenn Sie
zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitragszahlung
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• arbeitsunfähig sind oder
• nicht voll erwerbsfähig nach § 8 Sozialgesetzbuch (SGB) II sind 

und eine Rente der Deutschen Rentenversicherung wegen vol-
ler oder teilweiser Erwerbsminderung beziehen.

Wenn Sie einen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV) abgeschlossen haben, sind die Wiederaufnahme
der Beitragszahlung und Wiederherstellung des Versicherungs-
schutzes auch dann ausgeschlossen, wenn Sie zum Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung arbeitslos im Sinne der Be-
sonderen Regelungen für den Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufi-
nanzierungs-Schutzbrief (ALV) sind.

(2) Möglichkeiten zur Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes

Um nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wie-
derherzustellen, der vor der Beitragsfreistellung bestanden hat, 
können Sie
• die Beiträge begleichen, die auf die beitragsfreie Zeit entfallen, 

oder
• höhere laufende Beiträge zahlen. 

Stattdessen können Sie ohne eine vollständige Wiederherstellung 
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsfreistellung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder aufnehmen. Die 
versicherten Garantieleistungen berechnen wir nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen.

Wir berechnen die neuen Beiträge und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.7 Absatz 1. Auf Wunsch informie-
ren wir Sie über die Auswirkungen.

8. Kündigung

Inhalt dieses Abschnitts:
8.1 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?
8.2 Wie wirkt sich eine Kündigung Ihrer Versicherung aus?

8.1 Wann können Sie Ihre Versicherung kündi-
gen?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Ende des laufenden 
Monats in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) kündigen.

8.2 Wie wirkt sich eine Kündigung Ihrer Versi-
cherung aus?

Wenn Sie Ihre Versicherung kündigen, erlischt die Versicherung 
zum Kündigungstermin.

Sie haben weder einen Anspruch auf einen Rückkaufswert noch 
auf eine Rückzahlung der gezahlten Beiträge. Wenn Sie zum Zeit-
punkt der Kündigung arbeitsunfähig sind, erlöschen die Ansprüche 
aus Ihrer Versicherung aufgrund einer bereits vor Kündigung ein-
getretenen Arbeitsunfähigkeit.

9. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hier finden Sie Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Versicherung. Sie 
sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Wenn Sie eine Ge-
staltungsmöglichkeit ausüben, kann sich dies auf die Höhe der 
Versicherungsleistungen auswirken.

Inhalt dieses Abschnitts:
9.1 Wann können Sie Ihre Arbeitsunfähigkeitsrente erhö-

hen?
9.2 Wann können Sie die vereinbarte Versicherungsdauer 

Ihrer Versicherung verändern?

9.3 Wann können Sie die Arbeitsunfähigkeitsrente herab-
setzen?

9.1 Wann können Sie Ihre Arbeitsunfähigkeits-
rente erhöhen?

(1) Erhöhung Ihrer Arbeitsunfähigkeitsrente bei Änderung 
eines Darlehens, zu dem Ihre Versicherung abgeschlos-
sen wurde

Sie können Ihre vereinbarte Arbeitsunfähigkeitsrente bei Raten-
planänderungen oder bei Aufstockung des →Darlehens, zu dem 
Ihre Versicherung abgeschlossen wurde, bis maximal zur Höhe der
monatlichen Darlehensrate nach Änderung erhöhen. Wenn mehre-
re →Darlehen bestehen, zu denen Ihre Versicherung abgeschlos-
sen wurde, kann die vereinbarte Arbeitsunfähigkeitsrente bei Ra-
tenplanänderungen oder bei Aufstockung maximal bis zur Höhe 
der Summe der monatlichen Darlehensraten nach Änderung er-
höht werden. Sie müssen die Erhöhung innerhalb von 6 Monaten 
nach Änderung des →Darlehens oder der Darlehen verlangen. 
Wir können verlangen, dass Sie uns die Änderung des →Darle-
hens oder der Darlehen nachweisen. 

(2) Erhöhung Ihrer Arbeitsunfähigkeitsrente ohne Ände-
rung eines Darlehens, zu dem Ihre Versicherung abge-
schlossen wurde

Wenn Sie eine Arbeitsunfähigkeitsrente vereinbart haben, die nied-
riger ist als die Höhe Ihrer monatlichen Darlehensrate des →Darle-
hen, zu dem Ihre Versicherung abgeschlossen wurde, können Sie 
eine Erhöhung der Arbeitsunfähigkeitsrente bis zur Höhe der mo-
natlichen Darlehensrate verlangen. Wenn mehrere →Darlehen be-
stehen, zu denen Ihre Versicherung abgeschlossen wurde, kann 
die vereinbarte Arbeitsunfähigkeitsrente maximal bis zur Höhe der 
Summe der monatlichen Darlehensraten erhöht werden.

(3) Voraussetzungen
• Die Arbeitsunfähigkeitsrente nach Erhöhung darf maximal 2.500 

EUR monatlich betragen.
• Sie sind bei einer Erhöhung nach Absatz 1 oder 2 →rech-

nungsmäßig höchstens 50 Jahre alt.
• Ihre Versicherung ist nicht nach Ziffer 7.1 beitragsfrei gestellt.
• Sie haben noch keine Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit er-

halten.
• Sie erhalten zum Zeitpunkt der Erhöhung keine Leistungen aus 

dem Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-Schutz-
brief (ALV), wenn sie diesen abgeschlossen haben.

Wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, gibt es keine wirksa-
me Erhöhung.

(4) Auswirkungen
Durch die Erhöhung der Arbeitsunfähigkeitsrente erhöht sich auch 
die Leistung bei Tod nach Ziffer 1.3.

Auch für die erhöhte Arbeitsunfähigkeitsrente und die erhöhte Leis-
tung bei Tod gelten die weiteren besonderen Vereinbarungen zu 
Art und Umfang des Versicherungsschutzes, die im Versicherungs-
schein dokumentiert sind. Soweit dort nichts anderes geregelt ist, 
gelten für die Berechnung der erhöhten Arbeitsunfähigkeitsrente 
und der erhöhten Leistung bei Tod die Regelungen nach Ziffer 1.7 
Absatz 2. Wir berechnen den neuen Beitrag nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen.

Für den erhöhten Teil der Arbeitsunfähigkeitsrente und der Leis-
tung bei Tod beginnt die 6-Monats-Frist nach Ziffer 1.5 neu zu lau-
fen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(5) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie einen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV) abgeschlossen haben, können Sie verlangen, 
dass die Rente bei Arbeitslosigkeit ebenfalls erhöht wird. Die Erhö-
hung der Arbeitslosigkeitsrente und des Beitrags wird nach versi-
cherungsmathematischen Grundsätzen berechnet.
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9.2 Wann können Sie die vereinbarte Versi-
cherungsdauer Ihrer Versicherung verän-
dern?

(1) Verlängerung der vereinbarten Versicherungsdauer
Wenn sich die Laufzeit des →Darlehens, zu dem Ihre Versiche-
rung abgeschlossen wurde, verlängert (zum Beispiel aufgrund von 
Ausfällen bei der Ratenzahlung), können Sie verlangen, dass die 
Versicherungsdauer Ihrer Versicherung um die Zeitspanne verlän-
gert wird, um die sich die Laufzeit des Darlehens verlängert. Wenn 
mehrere →Darlehen bestehen, zu denen Ihre Versicherung abge-
schlossen wurde, kann die Versicherungsdauer maximal bis zum 
Ablauf des Darlehens mit der längsten Laufzeit verlängert werden.

a) Voraussetzungen
• Sie müssen die Verlängerung der Versicherungsdauer Ihrer Ver-

sicherung innerhalb von 6 Monaten nach Änderung des →Dar-
lehens oder der Darlehen, zu dem bzw. denen Ihre Versiche-
rung abgeschlossen wurde, verlangen. Wir können verlangen, 
dass Sie uns die Änderung des →Darlehens oder der Darlehen 
nachweisen.

• Die Versicherungsdauer nach Verlängerung darf dabei maximal 
35 Jahre betragen.

• Sie sind bei der Verlängerung der Versicherungsdauer →rech-
nungsmäßig höchstens 50 Jahre alt.

• Sie sind zum Ende der zusätzlichen Versicherungsdauer 
→rechnungsmäßig höchstens 67 Jahre alt.

• Ihre Versicherung ist nicht nach Ziffer 7.1 beitragsfrei gestellt.
• Sie haben noch keine Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit er-

halten.
• Sie erhalten zum Zeitpunkt der Verlängerung keine Leistungen 

aus dem Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV), wenn sie diesen abgeschlossen haben.

b) Auswirkungen
Ihre Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit und Tod bleiben unverän-
dert bestehen. Ab dem Zeitpunkt der Verlängerung legen wir den 
Beitrag bezogen auf die neue Versicherungsdauer nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen neu fest. Dabei können wir 
auch andere als bei Vertragsabschluss verwendete Rechnungs-
grundlagen zugrunde legen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie einen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV) abgeschlossen haben, verlängert sich die Versi-
cherungsdauer dieses Bausteins entsprechend. Ihre Leistungen 
wegen Arbeitslosigkeit bleiben für die neue Versicherungsdauer 
unverändert bestehen. Ab dem Zeitpunkt der Verlängerung wird 
der Beitrag für den Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzie-
rungs-Schutzbrief (ALV) bezogen auf die neue Versicherungsdau-
er nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu festge-
legt. Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswir-
kungen.

(2) Verkürzung der vereinbarten Versicherungsdauer
Sie können verlangen, dass die vereinbarte Versicherungsdauer 
Ihrer Versicherung um volle Jahre verkürzt wird.

a) Auswirkungen
Ihre Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit und Tod bleiben unverän-
dert bestehen. Ab dem Zeitpunkt der Verkürzung legen wir den 
Beitrag bezogen auf die neue Versicherungsdauer nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen neu fest. Dabei können wir 
auch andere als bei Vertragsabschluss verwendete Rechnungs-
grundlagen zugrunde legen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

b) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie einen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV) abgeschlossen haben, verkürzt sich die Versi-
cherungsdauer dieses Bausteins entsprechend. Ihre Leistungen 
wegen Arbeitslosigkeit bleiben für die neue Versicherungsdauer 
unverändert bestehen. Ab dem Zeitpunkt der Verkürzung wird der 
Beitrag für den Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-

Schutzbrief (ALV) bezogen auf die neue Versicherungsdauer nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen neu festgelegt. Auf 
Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen. 

9.3 Wann können Sie die Arbeitsunfähigkeits-
rente herabsetzen?

Sie können Ihre vereinbarte Arbeitsunfähigkeitsrente herabsetzen. 

(1) Voraussetzungen
• Die herabgesetzte Arbeitsunfähigkeitsrente muss monatlich min-

destens 50 EUR betragen.
• Ihre Versicherung ist nicht nach Ziffer 7.1 beitragsfrei gestellt.
• Sie sind nicht arbeitsunfähig.
• Sie erhalten zum Zeitpunkt der Herabsetzung keine Leistungen 

aus dem Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV), wenn sie diesen abgeschlossen haben.

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann die Arbeitsun-
fähigkeitsrente nicht herabgesetzt werden.

(2) Auswirkungen
• Durch die Herabsetzung der Arbeitsunfähigkeitsrente verringert 

sich auch die Leistung bei Tod nach Ziffer 1.3
• Wir berechnen die Herabsetzung der Arbeitsunfähigkeitsrente 

und des Beitrags nach versicherungsmathematischen Grundsät-
zen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.7 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(3) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie einen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-
Schutzbrief (ALV) abgeschlossen haben, können Sie verlangen, 
dass die Rente bei Arbeitslosigkeit ebenfalls herabgesetzt wird.

Wenn die Arbeitslosigkeitsrente nach der Herabsetzung der Ar-
beitsunfähigkeitsrente höher ist als die Arbeitsunfähigkeitsrente, 
wird die Arbeitslosigkeitsrente auf die Höhe der Arbeitsunfähig-
keitsrente vermindert.

Die Herabsetzung der Arbeitslosigkeitsrente und des Beitrags wird 
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen berechnet.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.
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Teil B - Pflichten für alle Bausteine

Hier finden Sie wesentliche Pflichten und Obliegenheiten. Weitere Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in Teil A. Die Regelungen in Teil 
B gelten für den gesamten Vertrag, jedoch nicht für einen abgeschlossenen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinanzierungs-Schutzbrief 
(ALV).

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

(1) Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entschei-
dung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen, erheblich sind. 

Die Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen 
Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform stellen.

b) Zurechnung der Kenntnis Dritter Personen 
Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
ständen für Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist 
dieser Person zugerechnet.

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung 

a) Unsere Rechte bei einer Anzeigepflichtverletzung
Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus 
den §§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den 
dort genannten Voraussetzungen können wir 
• vom Vertrag zurücktreten, 
• von unserer Leistungspflicht frei sein, 
• den Vertrag kündigen, 
• den Vertrag ändern oder
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

Wir verzichten auf die uns nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) zustehenden Rechte zur Vertragsänderung und Kündigung, 
wenn die Anzeigepflichtverletzung unverschuldet erfolgt ist.

b) Rückkaufswert und Vereinbarung eines Abzugs bei 
Rücktritt oder Anfechtung

Wenn wir vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anfechten, zahlen wir, sofern Sie im Kündigungs-
fall einen Anspruch auf einen Rückkaufswert haben, den Rück-
kaufswert Ihrer Versicherung, der auch im Falle Ihrer Kündigung 
zum Zeitpunkt des Rücktritts bzw. der Anfechtung gezahlt würde. 
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass wir von diesem Betrag einen 
Abzug vornehmen. In Ihrem Dokument "Versicherungsinformatio-
nen" ist festgelegt, in welcher Höhe wir einen Abzug vornehmen. 
Dort erläutern wir Ihnen auch die Gründe für diesen Abzug. Der 
Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Die Angemessenheit 
müssen wir im Streitfall darlegen und beweisen. Wenn Sie uns 
aber nachweisen, dass der Abzug in Ihrem Fall überhaupt nicht 
oder nur in geringerer Höhe angemessen ist, entfällt der Abzug 
oder wir setzen ihn - im letzteren Fall - entsprechend herab. 

c) Frist für die Ausübung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlöschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als
5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen, 
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-

trägt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis-
tig verletzt haben.

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Täuschung erlischt, 
wenn seit der Abgabe Ihrer Vertragserklärung 10 Jahre vergangen 
sind.

(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung
Wenn wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um 
mehr als 10 Prozent erhöhen oder die Gefahrabsicherung für einen
nicht angezeigten Umstand ausschließen, können Sie den Vertrag 
nach Maßgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) kündigen. 

(4) Erweiterung oder Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes 

Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-
schutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird.

(5) Schriftformerfordernis 
Die Ausübung des Rechts auf Rücktritt, Kündigung, Anfechtung 
oder Vertragsänderung bedarf der Schriftform. Die Ausübung des 
Rechts per Fax oder per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.

(6) Empfangsvollmacht 
Wenn Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt 
haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, eine von uns abgegebene Erklärung entgegenzunehmen. 
Wenn auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden ist oder sein 
Aufenthalt nicht ermittelt werden kann, so können wir den Inhaber 
des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklärung als 
bevollmächtigt ansehen.

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag 

nicht rechtzeitig zahlen?
2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig 

zahlen?

2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung 
beachten?

(1) Zahlungsperiode
Den Beitrag für Ihre Versicherung müssen Sie 
• in einem einmaligen Beitrag zahlen oder 
• als laufende Beiträge entsprechend der vereinbarten Zahlungs-

periode. In diesem Fall kann die Zahlungsperiode je nach Ver-
einbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein 
Jahr betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an. Die 
Beiträge sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode 
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsver-
tragsgesetz - VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungs-
periode. 

(2) Fälligkeit der Versicherungsbeiträge 

a) Erster oder einmaliger Beitrag
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass 
der Versicherungsschutz erst später beginnen soll, wird der Beitrag
erst zu diesem Zeitpunkt fällig. 
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b) Folgebeiträge
Folgebeiträge sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zah-
lungsperiode fällig, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fälligkeit unver-
züglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht. 

Wenn eine Zahlung im Lastschriftverfahren (siehe Absatz 5) ver-
einbart ist, ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn 
• wir den Beitrag bei Fälligkeit einziehen können und 
• der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-

spricht.

Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie 
dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nachdem wir Sie in Text-
form (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zur Zahlung aufgefordert ha-
ben.

(4) Übermittlungsrisiko
Die Übermittlung des Beitrags erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kos-
ten.

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren

a) SEPA-Lastschriftmandat 
Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt werden.

b) Lastschriftverfahren
Die Beiträge müssen im Lastschriftverfahren gezahlt werden.

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs
Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie 
dies zu vertreten haben,
• können wir für die Zukunft verlangen, dass Zahlungen außer-

halb des Lastschriftverfahrens erfolgen;
• sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine 

vierteljährliche Zahlungsperiode umzustellen.

Im Übrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2 
und 2.3).

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Gefährdung des Versicherungsschutzes
Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen 
Zahlung des Beitrags abhängig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie 
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinne von 
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen, beginnt der Versicherungsschutz da-
her erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Für Ver-
sicherungsfälle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Ihre 
Zahlung unverschuldet unterblieben ist. 

Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen, wenn wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief, 
Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags 
hingewiesen haben. 

(2) Unser Rücktrittsrecht
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn 
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben.

2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag 
nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Verzug
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer 
2.1 Absatz 2 b) zahlen, geraten Sie ohne weitere Zahlungsauffor-
derung in Verzug. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ersatz des 
Schadens zu verlangen, der uns hierdurch entstanden ist. 

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben. 

(2) Fristsetzung
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir 
Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) 
eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 
Wochen betragen. 

(3) Wegfall oder Minderung des Versicherungsschutzes 
bei erfolglosem Fristablauf

Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-
frist eintreten, entfällt oder vermindert sich der Versicherungs-
schutz, wenn 
• Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung 

von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und 
• wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-

wiesen haben.

(4) Unser Kündigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit 
Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, können wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben. 

Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. 
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung in Ver-
zug sind, wird die Kündigung dann automatisch wirksam. Hierauf 
werden wir Sie bei Kündigung ausdrücklich hinweisen.

(5) Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten 
Betrag nachzahlen

Unsere Kündigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort, 
wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-
zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kündigung oder, wenn die 
Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit 
Ablauf der Zahlungsfrist.

Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist 
und der Nachzahlung eintreten, besteht jedoch kein oder nur ein 
verminderter Versicherungsschutz.

3. Weitere Mitwirkungspflichten

Welche weiteren Mitwirkungspflichten haben Sie?

(1) Pflicht zur Übermittlung notwendiger Informationen, 
Daten und Unterlagen

Wenn wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Spei-
cherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten 
zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür not-
wendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei Vertrags-
schluss oder auf Nachfrage unverzüglich - das heißt ohne schuld-
haftes Zögern - zur Verfügung stellen. Dies gilt auch, wenn sich 
nachträglich Änderungen zu den von Ihnen bei Vertragsschluss 
oder auf Nachfrage zur Verfügung gestellten Informationen, Daten 
und Unterlagen ergeben.

Wenn ein Dritter Rechte an Ihrem Vertrag hat und auch dessen 
Status für Datenerhebungen und Meldungen entscheidend ist, sind
Sie auch insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. 
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(2) Notwendige Informationen
Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind alle Um-
stände, die für die Beurteilung Ihrer persönlichen steuerlichen An-
sässigkeit, der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die 
Rechte an Ihrem Vertrag haben, und der steuerlichen Ansässigkeit 
des Leistungsempfängers maßgebend sein können. Dazu zählen 
vor allem die deutsche oder ausländische steuerliche Ansässigkeit,
die Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburts-
ort und der Wohnsitz.

(3) Unterlassene Mitwirkung bei gesetzlicher Meldepflicht
Wenn für uns als Versicherer eine gesetzliche Meldepflicht be-
steht, müssen wir die notwendigen Informationen im Sinne von Ab-
satz 2 an in- oder ausländische Steuerbehörden melden. Wenn Sie
uns dann die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen 
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, müssen Sie un-
geachtet einer bestehenden oder nicht bestehenden steuerlichen 
Ansässigkeit im Ausland damit rechnen, dass wir Ihre Vertragsda-
ten an in- oder ausländische Steuerbehörden melden.

Wenn Sie Ihren Mitwirkungspflichten nach den Absätzen 1 und 2 
nicht nachkommen, sind wir berechtigt, unsere Leistung zurückzu-
behalten. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer
gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung 
gestellt haben.
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Teil C - Allgemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten für den gesamten Vertrag, jedoch nicht für einen abgeschlossenen Arbeitslosigkeitsbaustein zum Baufinan-
zierungs-Schutzbrief (ALV).

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

(1) Grundsatz
Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur 
dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im 
Sinne von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen. Wenn Sie den Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Zif-
fer 2.2 Absatz 1). Außerdem beginnt der Versicherungsschutz zum
genannten Zeitpunkt nur dann, wenn das Darlehen, zu dem Ihre 
Versicherung abgeschlossen wurde, zustande gekommen ist und 
nicht widerrufen wird. Dies gilt bei mehreren Darlehen, zu denen 
Ihre Versicherung abgeschlossen wurde, entsprechend.

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes 
eingetreten sind, leisten wir nicht.

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes
Wenn Sie den Versicherungsschutz nachträglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch für diese Erweiterung des Versicherungsschutzes.

2. Versicherungsschein

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1) Inhaber
Wir können den Inhaber des Versicherungsscheins als berechtigt 
ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbeson-
dere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist.

(2) Nachweis der Berechtigung bei Verfügungen
Wenn ein Berechtigter ein Bezugsrecht eingeräumt oder widerru-
fen hat oder Ansprüche abgetreten oder verpfändet hat, brauchen 
wir den Nachweis der Berechtigung durch den Inhaber des Versi-
cherungsscheins nur dann anzuerkennen, wenn der bisherige Be-
rechtigte die Verfügung in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-
Mail) angezeigt hat. 

3. Deutsches Recht

Welches Recht gilt für Ihren Vertrag?

Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Adressaten für Beschwerden

An wen können Beschwerden gerichtet werden?

Ihnen stehen die nachfolgend genannten Beschwerdemöglichkei-
ten zur Verfügung:

(1) Beschwerde bei uns oder Ihrem Vermittler 
Sollten Sie nicht zufrieden sein, wenden Sie sich gerne an uns. 
Weitere Informationen hierzu sowie Kontaktmöglichkeiten finden 
Sie unter www.allianz.de/service/beschwerde/. Sie können Ihre 
Beschwerde auch an Ihren Versicherungsvermittler richten.

(2) Beschwerde beim Ombudsmann für Versicherungen
Sie haben auch die Möglichkeit, ein Beschwerdeverfahren beim 
Ombudsmann für Versicherungen durchzuführen (Anschrift: Ver-
sicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Ber-
lin; E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de; 
Website: www.versicherungsombudsmann.de). Wir nehmen 
am Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. 
Das Verfahren kann nur von Verbrauchern durchgeführt werden. 
Der Beschwerdewert darf 100.000 EUR nicht übersteigen. Bei Be-
schwerden über einen Versicherungsvermittler oder -berater kön-
nen Sie sich unabhängig vom Beschwerdewert an den Ombuds-
mann wenden. Der Ombudsmann antwortet auf jede Beschwerde 
und unterbreitet in geeigneten Fällen einen Schlichtungsvorschlag.
Entscheidet der Ombudsmann zu Ihren Gunsten, sind wir an diese 
Entscheidung gebunden, sofern der Beschwerdewert 10.000 EUR 
nicht überschreitet.

Sofern Sie als Verbraucher den Versicherungsvertrag auf elektro-
nischem Wege (zum Beispiel über eine Website oder via E-Mail) 
geschlossen haben, können Sie für Ihre Beschwerde auch die von 
der Europäischen Kommission eingerichtete Online-Streitbeile-
gungsplattform (Website: www.ec.europa.eu/consumers/odr/) 
nutzen. Ihre Beschwerde wird von dort an den Ombudsmann für 
Versicherungen weitergeleitet.

(3) Beschwerde bei der Versicherungsaufsicht 
Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@ba-
fin.de; Website: www.bafin.de. Im Fall einer Beschwerde können
Sie sich auch an diese wenden. 

(4) Rechtsweg
Unabhängig von der Beschwerde haben Sie immer auch die Mög-
lichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 

5. Zuständiges Gericht

Wo können Ansprüche gerichtlich geltend ge-
macht werden? 

(1) Zuständiges Gericht für Ihre Klagen gegen uns
Sie können aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das für unseren 
Geschäftssitz oder für die Niederlassung zuständig ist, die Ihren 
Vertrag verwaltet. Sie können auch bei dem Gericht Klage erhe-
ben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohn-
sitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, die ver-
traglich nicht ausgeschlossen werden dürfen, können Sie auch dort
Klage erheben.

(2) Zuständiges Gericht für Klagen gegen Sie
Klagen aus dem Versicherungsvertrag müssen wir bei dem Gericht
erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohnsitz noch 
Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, können wir Klage bei
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dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder die Nie-
derlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet.

(3) Zuständiges Gericht, wenn Sie außerhalb der Europäi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz 
wohnen

Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufent-
halts nach Vertragsschluss in einen Staat außerhalb der Europäi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, kön-
nen sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung ausschließlich bei dem Gericht 
erheben, das für unseren Geschäftssitz oder die Niederlassung zu-
ständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet.

6. Verjährung 

Wann verjähren die vertraglichen Ansprüche 
nach dem Gesetz?

(1) Verjährungsfrist und maßgebliche gesetzliche Regelun-
gen

Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren nach § 195 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dauer und
Unterbrechung der Verjährung sind in §§ 195 bis 213 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) geregelt.

(2) Hemmung der Verjährung während unserer Leistungs-
prüfung

Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde, 
ist dessen Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ih-
nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform 
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zugeht.
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Erläuterung von Fachausdrücken

Hier definieren wir wichtige Fachausdrücke. Im Text haben wir diese Fachausdrücke mit einem "→" markiert. Beispiel: →Versicherungs-
nehmer.

Deckungskapital: 
Das Deckungskapital der Versicherung wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen 
der Beitragskalkulation berechnet. 

Deckungsrückstellung: 
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu 
bilden. Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden 
muss, damit zusammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die 
garantierten Versicherungsleistungen finanziert werden können. 
Die Deckungsrückstellung wird entsprechend der Vorschriften der 
§§ 341 e und f des Handelsgesetzbuches (HGB) und der De-
ckungsrückstellungsverordnung berechnet.

Darlehen:
Der Baufinanzierungs-Schutzbrief wurde zur Absicherung von Dar-
lehensraten eines oder mehrerer Darlehen abgeschlossen. Im 
Rahmen des Baufinanzierungs-Schutzbriefs können Darlehensra-
ten im Rahmen von Darlehen für den Neuerwerb einer Immobilie, 
für den Neuerwerb eines Grundstücks, für Modernisierungen von 
Immobilien oder für Anschlussfinanzierungen für Immobilien bzw. 
Grundstücke bei gleichzeitigem Bankenwechsel abgesichert wer-
den.

Kosten: 
Kosten im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind die Kos-
ten, welche in der Beitragskalkulation berücksichtigt wurden (Ab-
schluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten). Zu den übrigen
Kosten gehören insbesondere Verwaltungskosten. Zu den Kosten 
im Sinne dieser Versicherungsbedingungen gehören außerdem die
Kosten, die aus von Ihnen veranlassten Gründen erhoben werden 
können.

Rechnungsmäßiges Alter: 
Das rechnungsmäßige Alter ist Ihr jeweiliges Alter - wobei ein be-
reits begonnenes, aber noch nicht vollendetes Lebensjahr hinzuge-
rechnet wird, falls davon mehr als 6 Monate verstrichen sind. Bei-
spiel: Sie sind rechnerisch bereits dann 62 Jahre alt, wenn Sie in 
weniger als 6 Monaten Ihren 62. Geburtstag haben.

Rechnungszins:
Der Rechnungszins ist der Zinssatz, der für die Finanzierung der 
garantierten Leistungen erforderlich ist.

Tafeln: 
Mit Tafeln können wir Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereig-
nisse ermitteln. Sie sind Grundlage unserer Berechnungen, mit de-
nen wir die Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen sicher-
stellen können.

• Mit Sterbetafeln können wir Wahrscheinlichkeiten für Todesfälle 
ermitteln.

• Mit weiteren Tafeln können wir Wahrscheinlichkeiten anderer 
Versicherungsfälle wie zum Beispiel für den Eintritt und Wegfall 
der Arbeitsunfähigkeit ermitteln. Wir können außerdem Wahr-
scheinlichkeiten bestimmter Ereignisse feststellen, wie zum Bei-
spiel für die Sterblichkeit von Arbeitsunfähigen.

Versicherungsnehmer: 
Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung be-
antragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein genannt. 
Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und 
Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als Ver-
tragspartner.
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